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Inhalt:
• Bedarf an Ladestationen
• Kombinierte Ladestationen für E-Scooters und E-Autos
• Anforderungen an Lade-“Stationen“
• Beispiele, erste Erfahrungen 
• Merkblatt für Baubehörden



PGO:
Einzelne Blöcke 

e-max: 
„Rollenkoffer“ 
(Prototyp)

Batterie nicht fest installiert

E-Ton:
Batt.gewicht = 6 kg

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bei fast allen E-Bikes kann Batterie vom Fahrzeug entfernt und an einer normalen Haushaltsteckdose geladen werden.Bei einigen kleinen E-Scooters ist das auch der Fall, bei den meisten ist sie jedoch zu schwer. Es gibt Ansätze, dieses Problem zu lösen (Batterie auf Rollen oder nur ein Teil der Batterie agnehmbar)



Taiwan:
Standard für Zukunft?

Batterie-Wechselstationen

SwissGreenPower
(Prototyp):

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein anderer Ansatz sind Batteriewechselstationen. Taiwan, wo die meisten Roller auf der Strasse parkiert werden, strebt diese Lösung an. Allerdings fehlen dazu noch Standards betr. Batteriegrösse und Ladesysteme.



Ladeorte für E-Scooters

Zu Hause .  An privater Steckdose
.  In Sammelgarage .  Jahrespauschale 

.  Stromzähler  (ab 500 Fr.)
Am  Arbeitsplatz .  An bestehender Steckdose

.  An neuer Steckdose .  Im Rahmen von Neu- und Umbauten
.  Installation an bestehendem  Gebäude 

Öffentlich .  An bestehender Steckdose
.  An neuer Steckdose .  Im Rahmen von Neu- und Umbauten

.  Installation an bestehendem  Gebäude

Empfehlung oder Vorschrift in Baubewilligungsverfahren

Vorführender
Präsentationsnotizen
In der Schweiz werden E-Scooters in erster Linie zu Hause, in zweiter am Arbeitsplatz aufgeladen.  Ist keines möglich, braucht es öffentliche Ladestationen. Die Kosten für die heute verfügbaren rechtfertigen sich jedoch angesichts des zu erwartenden Stromabsatzes nicht.NewRide empfiehlt deshalb den Baubewilligungsbehörden, Lademöglichkeiten für E-Scooters (und allenfalls E-Autos) vorzusehen.



Kombinierte Ladestationen für E-Scooters und E-Autos

Ladeleistung E-Scooters: 10 A 
E-Autos: 16 – 64 A

Markierung der Parkfelder:
„Parkfelder dürfen nur vonFahrzeugen benützt werden, für die sie grössenmässig bestimm sind.“ 
(SSV, Art. 79.1)

Grundsätzlich sinnvoll, aber:



Urs Schwegler Büro für Verkehrsplanung

Parkplatz
• Markierte Parkfelder nur für Fahrzeuge 

entsprechender Grösse
• Vollzug!

Bern, Nägeligasse

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kombinierte Lademöglichkeit am besten durch Längsparkierung ohne Markierung von Parkfelder.



Elemente einer 
Ladestation
• Stromzufuhr
• Steckdose
• Sicherung
• Stromzähler
• Identifikation / Schloss
• Abrechnung
• Gehäuse
• Parkplatz
• Kommunikation 

Standardisierungs-
bedarf E-Scooter

*
*
*
*

***
***
*

***
**

Standardisierungs-
bedarf E-Auto

*
***
*
**
***
***
*

***
**

Vorführender
Präsentationsnotizen
Anforderungen an Ladestation für E-Scooter und E-Auto unterscheiden sich vor allem in Steckdose (Ladeleistung)



Stecker

T13
10 A oder 16 A, 1-phasig
230 V

CEE16 
16 A, 1-phasig
230 V

CEE16 
32 A, 3-phasig
400 V

Vorführender
Präsentationsnotizen
Für E-Scooter reichen die in der Schweiz üblichen Stecker Typ T13, für E-Autos braucht es häufig Stecker, welche grössere Stromflüsse ermöglichen.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:16A-3P-Plug.jpg&filetimestamp=20050907090544�


Kommunikation: LEMnet

Vorführender
Präsentationsnotizen
LEMnet ist ein Verzeichnis von über 1‘000 Ladestationen in der Schweiz (und Deutschland und Österreich), zahlreiche Private.Seit 2010 eine eigene Signatur für 2-Räder



Beispiel EMPA St. Gallen 
• Unter dem Dach des 2-Rad-Abstellplatzes
• Strom kostenlos (bestehende Solaranlage auf EMPA-Gebäude)
• 6 Stecker T13 (230 V, 13 A)
• Stromzähler installiert

Weitere Anlagen in:
• Bern
• Köniz
• St. Gallen
• …..



Erste Erfahrungen
• Wenig benutzt (wenig E-Scooter auf immatrikuliert)
• Keine Meldungen betr. Missbrauch
• Kosten unverhältnismässig hoch (ab CHF 1‘500 pro Steckdose)

Installation im Rahmen von Neu- und Umbauten
• Merkblatt für Bauherren 
• Eventuell Vorschrift bei Sonderbaubewilligungen oder in 

Baureglement

Vorführender
Präsentationsnotizen
Schwierigkeit des Merkblattes: Wie können Baubewilligungsbehörden überzeugt werden, den Hinweis anzubringen? Diesem Punkt werden wir uns als nächsten Schritt annehmen. Unterstützung der Begleitgruppe ist willkommen!



Umsetzung des Merkblattes:
• Empfehlung schriftlich (Abgabe des Merkblattes) oder 

mündlich (Hinweis im Gespräch mit Bauherrn)

Wie können Baubehörden motiviert werden, die 
Empfehlung abzugeben? 
 Unterstützung / Hinweise willkommen!
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